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Regeste

Sonderschulungsmassnahmen, Schulrecht/Entzug der aufschiebenden Wirkung |
Sonderschulung / Entzug der aufschiebenden Wirkung Für den Beschwerdeführer wurde
Einzelunterricht angeordnet, wobei einem allfälligen Rekurs die aufschiebende Wirkung
entzogen wurde. Eine sonderpädagogische Massnahme kann nicht nur angezeigt sein, wenn
beim Schüler Leistungsschwächen oder eine Behinderung vorliegen, sondern auch bei
auffälligen Verhaltensweisen. § 53 Abs. 1 VSG sieht denn auch eine Sonderschulung für
Schüler vor, die den Schulbetrieb in schwer wiegender Weise beeinträchtigen. Obwohl die
sonderpädagogische Massnahme keinen Disziplincharakter hat, liegen ihr hier
vergleichbare Überlegungen zugrunde: Es soll verhindert werden, dass der betreffende
Schüler einen geordneten Schulbetrieb verunmöglicht (E.2.4). Aufgrund des Obligatoriums
des Grundschulunterrichts besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse an einem
geordneten Schulbetrieb. Die Berücksichtigung von Interessen einzelner Schüler findet dort
ihre Schranken, wo ein geordneter und effizienter Schulbetrieb nicht mehr aufrechterhalten
werden kann (E.3.3). Der Entzug der aufschiebenden Wirkung bedarf zwingender Gründe.
Derartige zwingende Gründe lassen sich vorliegend angesichts der dokumentierten
Verfehlungen des Beschwerdeführers nicht bejahen. Es kann daher nicht gesagt werden, das
Interesse an einem geordneten Schulbetrieb erfordere einen sofortigen Ausschluss des
Beschwerdeführers aus dem Klassenverband (E.3.7). Gutheissung der Beschwerde

Erwägungen

E. 4
Die Beschwerde ist gutzuheissen. Der Entzug der aufschiebenden Wirkung hinsichtlich der
Anordnung des Einzelunterrichts und des Arealverbots ist aufzuheben. Ausgangsgemäss
sind die Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (§ 70 in Verbindung mit § 13 Abs. 2
Satz 1 VRG). Sowohl im Rekurs- wie auch im Beschwerdeverfahren kann die unterliegende
Partei oder Amtsstelle zu einer angemessenen Entschädigung für die Umtriebe der
Gegenseite verpflichtet werden, sofern – wie vorliegend – die rechtsgenügende Darlegung
komplizierter Sachverhalte und schwieriger Rechtsfragen besonderen Aufwand erforderte
oder den Beizug eines Rechtsbeistands rechtfertigte (§ 17 Abs. 2 lit. a VRG). Dem
Beschwerdeführer ist deshalb für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung in
angemessener Höhe zu entrichten. Diese beträgt 1'500 Franken. Über die für das
Rekursverfahren beantragte Parteientschädigung hat die Vorinstanz zusammen mit dem
Entscheid in der Hauptsache zu befinden.

E. 5



Nach Art. 93 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) sind
selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide vor Bundesgericht nur direkt
anfechtbar, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können (lit. a)
oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und
damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges
Beweisverfahren ersparen würde (lit. b). Demgemäss entscheidet die Kammer :
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